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1.  Ferienjobs: Beschäftigung von Schülern 
 
Viele Schüler bessern ihr Taschengeld während der Ferien – aber auch außerhalb derselben – mit klei-
nen Nebenjobs auf. Firmen, die arbeitswillige Schüler bzw. Jugendliche beschäftigen möchten, müssen 
sich mit den Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und der Kinderarbeitsschutzverordnung – 
insbesondere mit der Frage, ab welchem Alter und für welche Arbeiten ein Schüler beschäftigt werden 
darf – auseinandersetzen. 
 
Eine Ausnahmeregelung gilt während der Schulferien. So dürfen Jugendliche während dieser Zeit für 
höchstens 4 Wochen im Kalenderjahr, pro Tag 8 Stunden bzw. pro Woche 40 Stunden beschäftigt wer-
den (Ausnahmen gelten für die Landwirtschaft).  
 
Grundsätzlich sollte bei einer Beschäftigung von Schülern überlegt werden, ob diese als kurzfristig Be-
schäftigte oder Minijobber angemeldet werden. 
 

Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit ihrem Beginn auf längstens 50 Arbeitstage oder zwei Monate beschränkt ist. Bei der Prüfung, ob die 
Zeitgrenze von 2 Monaten oder 50 Arbeitstagen überschritten wird, ist der maßgebliche Zeitraum das 
Kalenderjahr. Von dem 2-Monats-Zeitraum ist auszugehen, wenn die Beschäftigung an mindestens 5 
Tagen in der Woche ausgeübt wird. Bei Beschäftigungen von regelmäßig weniger als 5 Tagen in der 
Woche ist auf den Zeitraum von 50 Arbeitstagen abzustellen. Die kurzfristige Beschäftigung ist sozial-
versicherungsfrei, daher müssen keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Die Versteuerung 
erfolgt grundsätzlich anhand der Merkmale der Lohnsteuerkarte. Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber 
– unter weiteren Voraussetzungen – die Lohnsteuer pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Solida-
ritätszuschlag und Kirchensteuer erheben.  
 
Da Schüler in der Regel nur ein geringes Einkommen beziehen, bleiben sie entweder ohnehin steuerfrei 
oder erhalten die abgeführte Steuer, sofern ihr Jahresgesamteinkommen unter dem Grundfreibetrag 
liegt, mit dem Lohnsteuerjahresausgleich zurück.  
 

Geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob): Geringfügig entlohnt ist eine Beschäftigung, wenn 
sie regelmäßig ausgeübt wird und das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt, das aus dieser Beschäfti-
gung erzielt wird, 450 Euro nicht übersteigt. Das Beschäftigungsverhältnis ist im Gegensatz zur kurz-
fristigen Beschäftigung nicht nur steuer-, sondern auch sozialversicherungspflichtig. Hierfür entrichtet 
der Arbeitgeber eine einheitliche Pauschalsteuer von 2 %, einen Pauschalbeitrag von 13 % zur Kran-
kenversicherung sowie zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % bzw. 5 % bei Minijobs in Privathaus-
halten. Der Minijobber hat einen Eigenanteil in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem allgemeinen 
Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 18,9 % und dem Pauschalbeitrag des Ar-
beitgebers von 15 % bzw. 5 % in Privathaushalten = 3,9 % bzw. 13,9 % zu tragen. Der Arbeitnehmer 
kann sich allerdings von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. 
 

Anmerkung: Ob und welche Auswirkungen ein Ferienjob auf die Besteuerung bzw. die eventuelle 
Familienversicherung bei der Krankenversicherung – insbesondere bei weiteren Einkünften wie z. B. 
aus Vermietung und Verpachtung – hat, hängt vom Einzelfall ab und sollte bei Bedarf geprüft werden.  
 
Für spätere Betriebsprüfungen sind u. a. die Schulbesuchsbescheinigung, die Nachweise und Erklärun-
gen für geringfügig Beschäftigte (Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die Bestätigung über das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen einer 
weiteren Beschäftigung) bei den Lohnunterlagen aufzubewahren. 
 
 

2. Gesetzgeber schließt Steuersparschlupflöcher durch das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz  

 
Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einigte sich am 5.6.2013 darauf, künftig „un-
erwünschte Gestaltungen zur Steuervermeidung“ einzuschränken, also bislang legale Steuerschlupflö-
cher zu schließen.  



 
Einschränkungen sieht der Kompromiss unter anderem bei den sog. „Cash-GmbHs“ vor, die es Erben 
bislang ermöglichten, große private Geldvermögen als Betriebsvermögen zu deklarieren und damit die 
Erbschaftsteuer drastisch zu reduzieren. Nach dem Vermittlungsvorschlag darf eine solche GmbH nur 
noch 20 % des Vermögens enthalten.  
 
Ebenfalls begrenzt werden soll die Möglichkeit für Immobilienunternehmen, durch Anteilstausch über 
so genannte RETT-Blocker die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Der Anwendungsbereich wird stark 
eingegrenzt.  
 
Das als „Goldfinger“ bezeichnete Steuersparmodell mittels An- und Verkauf von Gold über Firmen 
nach ausländischem Recht wird vom Vermittlungsausschuss gänzlich aus dem Einkommensteuergesetz 
gestrichen.  
 
Der beschlossene Einigungsvorschlag integriert den im Dezember 2012 gefundenen Kompromiss zum 
Jahressteuergesetz 2013 - mit Ausnahme der damals vorgeschlagenen Gleichstellung homosexueller 
Lebenspartnerschaften.  
 
Anmerkung: Das neugefasste Gesetz tritt im Grundsatz am Tag nach der Verkündung in Kraft. Zahl-
reiche Elemente aus dem Jahressteuergesetz 2013 finden allerdings – wie ursprünglich geplant – bereits 
für den gesamten Veranlagungszeitraum 2013 Anwendung. Über die Regelungen im Einzelnen halten 
wir Sie nach Vorliegen konkreter Informationen in den nächsten Ausgaben auf dem Laufenden. 
 
 
3. Einkünfteerzielungsabsicht bei der Vermietung von Gewerbeobjekten  
 
Bei Gewerbeimmobilien ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 19.2.2013 stets im 
Einzelfall festzustellen, ob der Steuerpflichtige beabsichtigt, auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung 
einen Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen. 
 
Aufwendungen für ein nach Anmietung leer stehendes Gewerbeobjekt können als vorab entstandene 
Werbungskosten abziehbar sein, wenn der Steuerpflichtige – als gewerblicher Zwischenmieter – die 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses Objekts erkennbar aufgenommen und sie später nicht 
aufgegeben hat. 
 
Ist dem Steuerpflichtigen von Anfang an bekannt oder zeigt sich später aufgrund bislang vergeblicher 
Vermietungsbemühungen, dass für ein seit Jahren leer stehendes Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, 
kein Markt besteht und es deshalb nicht vermietbar ist, muss er – will er die Aufnahme oder Fortdauer 
seiner Vermietungsabsicht belegen – zielgerichtet darauf hinwirken, u. U. auch durch bauliche Umge-
staltungen einen vermietbaren Zustand des Objekts zu erreichen. Gelingt dies nicht, können Werbungs-
kosten nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden. 
 
 
4. Vom Arbeitnehmer getragene Aufwendungen bei der Überlassung eines 

betrieblichen Kfz 
 
Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder an einen Dritten zur Erfüllung einer Verpflichtung des 
Arbeitgebers für die außerdienstliche Nutzung (Nutzung zu privaten Fahrten, zu Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte und zu Heimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushalts-
führung) eines betrieblichen Kfz ein Nutzungsentgelt, mindert dies den Nutzungswert und damit den zu 
versteuernden Anteil. 
 
Das Bundesfinanzministerium stellt in einem Schreiben vom 19.4.2013 fest, dass die vollständige oder 
teilweise Übernahme einzelner Kfz-Kosten (z. B. Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge, Wa-
genwäsche) durch den Arbeitnehmer kein Nutzungsentgelt darstellt. Dies gilt auch für einzelne 
Kfz-Kosten, die zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend dem Arbeitnehmer weiterbelas-



tet werden oder wenn der Arbeitnehmer zunächst pauschale Abschlagszahlungen leistet, die zu einem 
späteren Zeitpunkt nach den tatsächlich entstandenen Kfz-Kosten abgerechnet werden.  
 
Ein den Nutzungswert minderndes Nutzungsentgelt muss daher arbeitsvertraglich oder aufgrund 
einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage für die Gestellung des betriebli-
chen Kfz vereinbart worden sein und darf nicht die Weiterbelastung einzelner Kfz-Kosten zum 
Gegenstand haben.  
 
Beispiel 1: In der Überlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Entgelt in Höhe 
von 0,20 € je privat gefahrenen Kilometer zu zahlen hat. Hier handelt es sich um ein pauschales Nut-
zungsentgelt. Der pauschale Nutzungswert ist um dieses Nutzungsentgelt zu kürzen. 
 
Beispiel 2: Der Arbeitnehmer kann das Kfz mittels einer Tankkarte des Arbeitgebers betanken. In der 
Überlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Entgelt in Höhe der privat veranlass-
ten Treibstoffkosten zu zahlen hat. Der Arbeitgeber hat den Betrag für den vom Arbeitnehmer anlässlich 
privater Fahrten verbrauchten Treibstoff ermittelt und vom Gehalt des Folgemonats einbehalten. 
Die nachträgliche Kostenübernahme durch den Arbeitnehmer ist kein Nutzungsentgelt. Aus den über-
nommenen Treibstoffkosten wird nicht dadurch ein Nutzungsentgelt, dass der Arbeitnehmer zunächst 
auf Kosten des Arbeitgebers tanken kann und erst anschließend die Treibstoffkosten ersetzen muss. 
 
Konsequenz: Vermeidung der teilweisen Übernahmen einzelner Kfz-Kosten; dafür Vereinbarung eines 
pauschalen Nutzungsentgeltes. 
 
 
5. Gewährung von Zusatzleistungen und Zulässigkeit von Gehaltsumwandlungen 
 
Mit Urteilen vom 19.9.2012 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, das in bestimmten lohnsteuer-
lichen Begünstigungsnormen verwendete Tatbestandsmerkmal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn“ sei nur bei freiwilligen Arbeitgeberleistungen erfüllt. Aus der Sicht des BFH ist der 
„ohnehin geschuldete Arbeitslohn“ der arbeitsrechtlich geschuldete. „Zusätzlich“ zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn werden nur freiwillige Leistungen erbracht. Mit den genannten Entscheidungen ver-
schärft der BFH somit die Anforderungen an die lohnsteuerlichen Vergünstigungen. Die Urteile betra-
fen Kinderbetreuungsleistungen, IT-Leistungen und Fahrtkostenzuschüsse des Arbeitgebers. 
 
Die Finanzverwaltung sieht die Zusätzlichkeitsvoraussetzung abweichend von der neuen BFH-
Rechtsprechung – zum Vorteil der Steuerpflichtigen – als erfüllt an, wenn die zweckbestimmte Leistung 
zu dem Arbeitslohn hinzukommt, den der Arbeitgeber arbeitsrechtlich schuldet. Das hat sie mit Schrei-
ben vom 22.5.2013 dokumentiert. Nur Gehaltsumwandlungen sind danach schädlich.  
 
Demnach gilt: Kommt die zweckbestimmte Leistung zu dem Arbeitslohn hinzu, den der Arbeitgeber 
schuldet, ist das Tatbestandsmerkmal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ auch dann 
erfüllt, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrecht-
lichen Rechtsgrundlage einen Anspruch auf die zweckbestimmte Leistung hat. 
 
 
6. Ausschluss „eingetragener Lebenspartnerschaften“ vom Ehegattensplitting 

ist verfassungswidrig  
 
Das Einkommensteuergesetz ermöglicht Ehegatten, die Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer 
zu wählen, was zur Anwendung des sog. Splittingtarifs führt.  
 
Die Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften und Ehen beim Ehegattensplitting 
ist verfassungswidrig. Die entsprechenden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes verstoßen gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz, da es an hinreichend gewichtigen Sachgründen für die Ungleichbe-



handlung fehlt. Dies hat der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts in einem Beschluss vom 7.5.2013 
entschieden.  
 
Allein der besondere Schutz der Ehe und Familie im Grundgesetz vermag die Ungleichbehandlung von 
Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft nicht zu rechtfertigen. Geht die Privilegierung der Ehe mit 
einer Benachteiligung anderer, in vergleichbarer Weise rechtlich verbindlich verfasster Lebensformen 
einher, rechtfertigt der bloße Verweis auf das Schutzgebot der Ehe eine solche Differenzierung nicht.  
 
Anmerkung: Die Rechtslage muss rückwirkend ab der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
zum 1.8.2001 geändert werden. Übergangsweise sind die bestehenden Regelungen zum Ehegattensplit-
ting auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften anzuwenden. Noch nicht bestandskräftige Veranla-
gungen könnten geändert werden. Betroffene Steuerpflichtige werden gebeten uns hierzu anzusprechen. 
 
 
7. Minderung des Reisepreises bei einer Kreuzfahrt und bei erheblichen 

Beeinträchtigungen der Reise 
 
In einem Fall aus der Praxis wurde von einem Reiseveranstalter eine 14tägige Kreuzfahrt „Sommer in 
Grönland“ durchgeführt. Dabei kam es zu Abweichungen von der Reiseplanung. So wurden andere 
Fahrtrouten gewählt als vorgesehen, geplante Landgänge entfielen oder waren erheblich verkürzt. Da 
das Schiff verschmutztes Bunkeröl aufgenommen hatte, wodurch die Maschinenleistung herabgesetzt 
wurde, entfielen zudem die vorgesehenen Besuche der Färöer und der Orkney-Inseln. Der Veranstalter 
erstattete 40 % des Reisepreises.  
 
Die geschädigten Urlauber machten nun vor Gericht folgende Puntke geltend: 
 Eine Minderung von weiteren 40 % des gezahlten Reisepreises, 
 Kosten, die durch den Abbruch der Reise entstanden sind, und  
 Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit.  
 
Die für den Fall zuständigen Richter des Oberlandesgerichts (OLG) Bremen kamen jedoch zu dem Ent-
schluss, die Reise sei zwar mangelhaft gewesen, die Mängel seien aber durch die geleisteten Zahlungen 
abgegolten.  
 
Das sah der Bundesgerichtshof (BGH) anders. Die BGH-Richter entschieden, dass das OLG die Ge-
samtumstände, die die Reiseleistung beeinträchtigt haben, unzureichend berücksichtigt und zu Unrecht 
darauf abgestellt hat, der grundlegende Charakter der Reise als „Grönland-Kreuzfahrt“ sei nicht in Frage 
gestellt gewesen. Dabei ist der Verlauf des zweiten Teils der Reise, bei dem der Aufenthalt stark ver-
kürzt wurde und die geplanten Besuche der Färöer und der Orkney-Inseln vollständig durch eine bloße 
verlangsamte Rückreise ersetzt wurden, nicht hinreichend berücksichtigt. Das OLG muss daher die 
Quote, um die der Reisepreis zu mindern ist, erneut prüfen. Des Weiteren setzen sowohl das Kündi-
gungsrecht als auch der Entschädigungsanspruch eine erhebliche Beeinträchtigung der Reise voraus. Ob 
diese Erheblichkeitsschwelle überschritten ist, ist aufgrund einer Gesamtbewertung der Mängel der Rei-
seleistung zu beurteilen.  
 
 
8. Zweite Insolvenzrechtsreform passiert den Bundesrat 
 
Diese Reform des Insolvenzrechts soll insolventen natürlichen Personen neue Perspektiven eröffnen. 
Während zur Erlangung der Restschuldbefreiung bislang in allen Privatinsolvenzverfahren ein 6-
jähriges Verfahren durchlaufen werden muss, ist künftig schon nach der Hälfte der Zeit ein wirtschaftli-
cher Neuanfang möglich. 
 
Schafft es der Schuldner, innerhalb von 3 Jahren mindestens 35 % der Gläubigerforderungen zur Schul-
dentilgung bereitzustellen, sowie die Verfahrenskosten zu begleichen, kann ihm nach Ablauf dieses 
Zeitraums Restschuldbefreiung erteilt werden. Die Neuregelung gilt für alle Verfahren, die nach dem 
30.6.2014 beantragt werden. 



 
Wer schneller schuldenfrei sein möchte, kann künftig auch in Verbraucherinsolvenzen die flexible und 
sofortige Entschuldungsmöglichkeit des Insolvenzplans in Anspruch nehmen. Bis zum Schlusstermin 
eines Insolvenzverfahrens kann jeder Schuldner einen Insolvenzplan vorlegen, in dem außerhalb des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und abweichend von den Vorschriften der Insolvenzordnung auf seinen 
Einzelfall abgestimmte Regelungen zur Entschuldung getroffen werden können. Stimmt die Mehrheit 
der Gläubiger zu, ist der Weg zu einem sofortigen wirtschaftlichen Neustart frei. Dabei wird ein Insol-
venzplan bereits in Verbraucherinsolvenzverfahren vorgelegt werden können, die vor dem 
1.7.2014 beantragt wurden oder werden. 
 
Gleichzeitig stärkt das Gesetz die Rechte der Gläubiger. Wenn der Schuldner einen Restschuldbefrei-
ungsantrag stellt, wird ihm bereits mit Beginn des Insolvenzverfahrens auferlegt, eine angemessene 
Erwerbstätigkeit auszuüben oder sich zumindest um eine solche zu bemühen. Gläubiger können auch 
zukünftig jederzeit schriftlich einen Versagungsantrag im Insolvenzverfahren stellen. 
 
 
9. Kosten für Telefon-Warte-schleifen entfallen 
 
Die Kosten für Warteschleifen bei Sonderrufnummern wie 0180 oder 0900 Nummern entfallen seit dem 
1.6.2013 komplett. Die Neuregelung gilt sowohl für Anrufe aus dem Festnetz als auch aus dem Mobil-
funknetz. Eingeschlossen sind auch sog. nachgelagerte Warteschleifen, also beispielsweise Wartezeiten 
während einer Weiterleitung nach begonnener Bearbeitung. Zulässig sind Warteschleifen nur noch bei 
Gratisnummern, für Anrufe mit normalen Ortsvorwahlen, Sonderrufnummern mit Festpreisen und her-
kömmlichen Mobilfunknummern. 
 
Die Bundesnetzagentur verfolgt Verstöße gegen die gesetzlichen Regelungen. Um rechtswidrige Warte-
schleifen aufdecken zu können, ist sie allerdings auf die Hilfe der Verbraucher angewiesen. Betroffene 
können sich unter der E-Mail: rufnummernmissbrauch@bnetza.de direkt an die Bundesnetzagentur 
wenden. 
 
Call-by-Call-Anbieter sind bereits seit August 2012 verpflichtet, den anfallenden Preis anzusagen, bevor 
der kostenpflichtige Teil des Gesprächs beginnt. Dann hat der Kunde 3 Sekunden Zeit aufzulegen, be-
vor die Verbindung aufgebaut und entgeltpflichtig wird. Ebenso muss der Anrufer über Tarifwechsel 
während eines laufenden Gesprächs informiert werden. Entfällt diese Ansage, muss der Kunde für das 
Gespräch nicht bezahlen.  
 
Bei Umzug haben Verbraucher das Recht, ihren Festnetzvertrag unverändert an den neuen Wohnort 
mitzunehmen. Das gilt ebenso für den Internet- oder Mobilfunkvertrag. Wer in ein Gebiet umzieht, das 
der bisherige Anbieter nicht versorgen kann, profitiert von verkürzten Kündigungsfristen. Wird der 
Anbieter gewechselt, darf der Telefon- oder Internetanschluss nicht länger als einen Tag unterbrochen 
sein. Um dies zu gewährleisten, muss der alte Anbieter die Leitung so lange offen halten, bis der neue 
Anschluss funktioniert.   
 
 
10. Abkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist im Gebrauchtwagenhandel  
 
Der Bundesgerichtshof hat sich am 29.5.2013 mit der Wirksamkeit einer Klausel in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für den Verkauf gebrauchter Kfz und Anhänger befasst, die für Ansprüche des Käu-
fers wegen Sachmängeln ausnahmslos eine lediglich einjährige Verjährungsfrist vorsah.  
 
In dem entschiedenen Fall kaufte ein Ehepaar von einem Autohaus am 14.8.2006 einen gebrauchten 
Geländewagen, den sie durch den Verkäufer vor der Übergabe mit einer Anlage für den Flüssiggasbe-
trieb ausstatten ließen. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Autohauses war für den Verkauf 
gebrauchter Kraftfahrzeuge und Anhänger folgendes vorgesehen: „VI. Sachmangel: Ansprüche des 
Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den 
Kunden“.  



 
Das Fahrzeug wurde den Käufern am 12.10.2006 übergeben. In der Folgezeit traten an der Flüssiggas-
anlage Funktionsstörungen auf. Im Zeitraum von Juni 2007 bis August 2008 brachten sie das Fahrzeug 
mehrfach zum Autohaus, um Reparaturarbeiten durchführen zu lassen. Mit Schreiben vom 16.10.2008 
setzten sie dem Autohaus erfolglos eine Frist zur Erklärung der Reparaturbereitschaft für den „Gastank“ 
und kündigten die Reparatur des Fahrzeugs bei einem anderen Autohaus an. Das Ehepaar begehrte Zah-
lung der zu erwartenden Mangelbeseitigungskosten in Höhe von ca. 1.300 €, Schadensersatz in Höhe 
von 800 € sowie Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. Das Autohaus hat sich unter anderem 
auf die Verjährung der Gewährleistungsansprüche berufen.  
 
Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung bestätigt, wonach eine Klausel in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, mit der die gesetzliche Verjährungsfrist für die Ansprüche des Käufers 
wegen eines Mangels der verkauften Sache abgekürzt wird, insgesamt unwirksam ist. Daher gilt 
die gesetzliche Verjährungsfrist. Gemäß den kaufrechtlichen Vorschriften beträgt diese für die geltend 
gemachten Ansprüche 2 Jahre.  
 
 
11. Verbot von „Satellitenschüsseln“ durch den Vermieter nur nach  

Interessenabwägung im Einzelfall 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 31.3.2013 die Grundsätze bekräftigt, die in 
zivilgerichtlichen Streitigkeiten über die Anbringung von Parabolantennen durch Mieter zu beachten 
sind.  
 
Die Zivilgerichte haben eine fallbezogene Abwägung über die Eigentümerinteressen des Vermieters an 
der – auch optisch – ungeschmälerten Erhaltung des Wohnhauses und die Informationsinteressen des 
Mieters an der Nutzung allgemein zugänglicher Informationsquellen vorzunehmen. Zu berücksichtigen 
ist auch das Interesse ausländischer Mieter am Empfang von Rundfunkprogrammen aus ihrer Heimat, 
einschließlich der besonderen Situation sprachlicher und kultureller Minderheiten.  
 
In der Regel ist der Vermieter dann nicht verpflichtet das Anbringen einer Parabolantenne zu dulden, 
wenn er dem Mieter einen Kabelanschluss bereitstellt. Dem besonderen Informationsinteresse dauerhaft 
in Deutschland lebender ausländischer Staatsangehöriger trägt dieser Grundsatz jedoch nicht in allen 
Fällen ausreichend Rechnung. Ist eine angemessene Zahl von Programmen aus dem jeweiligen Heimat-
land nicht über den vom Vermieter bereitgestellten Kabelanschluss, sondern nur über eine Parabolan-
tenne zu empfangen, so ist das Interesse der ausländischen Mieter am Empfang von Rundfunkprogram-
men ihres Heimatlandes bei der Abwägung mit den Eigentümerinteressen des Vermieters zu berücksich-
tigen.  
 
Zulässige Abwägungsgesichtspunkte sind hierbei, in welchem Umfang der Mieter Programme seines 
Heimatlandes bereits ohne eigene Parabolantenne empfangen kann und ob er über die bereitgestellte 
Empfangsanlage gegen angemessenes Entgelt ein zusätzliches Programmangebot nutzen kann.  
 
 
12. Dauer der Arbeitszeit bei fehlender ausdrücklicher Vereinbarung  
 
In einem vom Bundesarbeitgericht entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin bei einem Unternehmen 
als „außertarifliche Mitarbeiterin“ beschäftigt und bezog ein Jahresgehalt von ca. 95.000 € brutto. Ge-
mäß dem Arbeitsvertrag musste sie „auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit tätig … werden“. 
Weitere Regelungen zur Arbeitszeit enthält der Vertrag nicht.  
 
Im Herbst 2010 hatten sich nach Angaben des Arbeitgebers nahezu 700 Minusstunden angesammelt. 
Seit Oktober 2010 forderte das Unternehmen die Arbeitnehmerin auf, eine tägliche Arbeitszeit von min-
destens 7,6 Stunden bzw. die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit von 38 Stunden einzuhalten. 
Dieser Aufforderung kam sie nicht nach. Der Arbeitgeber kürzte die Gehälter um insgesamt ca. 7.000 € 



brutto, weil die Arbeitnehmerin ihre Arbeitspflicht nicht vollständig erfüllt und z. B. im Dezember nur 
19,8 Stunden, im Januar nur 5,5 Stunden im Betrieb gearbeitet habe. 
 
Die Arbeitnehmerin war jedoch der Auffassung, dass sie vertraglich nicht verpflichtet sei, 38 Stunden 
pro Woche zu arbeiten. Sie müsse überhaupt nicht an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten im 
Betrieb sein. Ihre Arbeit sei nicht in Zeiteinheiten zu messen.  
 
Diese Auffassung teilte das Bundesarbeitsgericht nicht und entschied, dass der Arbeitsvertrag als Maß 
der zu leistenden Arbeit die betriebsübliche Arbeitszeit voraussetzt. Ist in einem Arbeitsvertrag die Dau-
er der Arbeitszeit nicht ausdrücklich geregelt, so gilt die betriebsübliche Arbeitszeit als vereinbart. Das 
gilt auch für außertarifliche Angestellte.  
 
 
13. Urlaubsabgeltung nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Vergleich 
 
Ist das Arbeitsverhältnis beendet und ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Abgeltung des gesetzlichen 
Erholungsurlaubs entstanden, kann der Arbeitnehmer auf diesen Anspruch grundsätzlich verzichten. 
Nach dem Bundesurlaubsgeldgesetz kann von der Regelung, wonach der Urlaub abzugelten ist, wenn er 
wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann, nicht 
zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. Jedoch hindert diese Regelung nur einzelvertragli-
che Abreden, die das Entstehen von Urlaubsabgeltungsansprüchen ausschließen.  
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) in diesem Zusammenhang entschiedenen Fall kündigte ein 
Arbeitgeber am 26.11.2008 einem seit Januar 2006 arbeitsunfähigen Arbeitnehmer ordentlich zum 
30.6.2009. Im Kündigungsrechtsstreit regelten die Parteien in einem Vergleich u. a., dass das Arbeits-
verhältnis durch die Kündigung aufgelöst worden ist, der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eine Abfin-
dung in Höhe von 11.500 € zahlt und mit Erfüllung des Vergleichs wechselseitig alle finanziellen An-
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis, gleich ob bekannt oder unbekannt und gleich aus welchem Rechts-
grund, erledigt sind. In einem Schreiben verlangte der Arbeitnehmer ohne Erfolg, Urlaub aus den Jahren 
2006 bis 2008 mit ca. 10.600 € abzugelten. 
 
Nach Auffassung des BAG erfasst die Erledigungsklausel im gerichtlichen Vergleich jedoch auch den 
entstandenen Anspruch auf Abgeltung des gesetzlichen Erholungsurlaubs. 
 
 
Kurz notiert 
 
Schmerzensgeldhöhe bei Schleudertrauma: Das Amtsgerichts München hat in einem rechtskräftigen 
Urteil vom 29.4.2013 entschieden, dass bei einer erheblichen Dauer und Heftigkeit von unfallbedingten 
Schmerzen und einer über Wochen gehenden Arbeitsunfähigkeit auch bei einem fahrlässig verursachten 
Unfall ein Schmerzensgeld von 2.000 € angemessen ist. 
 
 
  

 Fälligkeitstermine Fällig am

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.),  

10.7.2013 

Sozialversicherungsbeiträge 29.7.2013 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2013 = - 0,13 % 
 1.1.. –31.12.2012 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2011 = 0,37 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  



  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2013: Mai = 105,5; April = 105,1; März = 105,6; Februar = 105,1; 
Januar = 104,5 
2012: Dezember = 105,0; November = 104,7; Oktober 104,6; 
September = 104,6; August = 114,5; Juli = 104,1; Juni = 103,7; 
Mai = 103,9; April = 103,9; März = 104,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Wir strengen uns ... 
 
...für Sie an 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
Dipl.- Bw. Rudolf Schollmaier StB / RB  
 


